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ErwGr

Erwägungsgrund 15 - Technologieneutralität

1 Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der Schutz
natürlicher Personen technologieneutral sein und nicht von den verwendeten Techniken abhängen. 2
Der Schutz natürlicher Personen sollte für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
ebenso gelten wie für die manuelle Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die
personenbezogenen Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 3
Akten oder Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet
sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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